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Die ñBlöckeò der  Mitwirkung  des BR  
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Angelegenheiten  
Soziale  

Angelegenheiten  
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Überblick: Die Beteiligung des BR bei personellen Angelegenheiten  

Allgemeine personelle 

Angelegenheiten  

(§§ 92-98) 

Å Personalplanung (§ 92) 

Å Beschäftigungssicherung (§92a) 

Å  Ausschreibung von 

Arbeitsplätzen (§93) 

Å Personalfragebogen, 

Beurteilungsgrundsätze (§94) 

Å Personelle Auswahlrichtlinien 

(§95) 

Å Berufsbildung  

(§§ 96-98) 

Personelle Einzelmaßnahmen  

(§§ 99 und 102)  

Zustimmung des 

BR erforderlich bei: 

Å Einstellung 

Å Eingruppierung 

Å Umgruppierung 

Å Versetzung 

(§ 99) 

Widerspruch oder 

Bedenken bei 

ordentlicher 

Kündigung 

(§102 II, III) 

Bedenken bei 

außerordentlicher 

Kündigung 

(§102 II S.3) 
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Personalplanung, § 92 BetrVG  

Eine Planung i.S.d. § 92 liegt jedoch erst dann vor, wenn...  

die Überlegungen des Arbeitgebers das Stadium einer Planung erreicht haben, 

also nicht nur theoretisch / abstrakt die Handlungsspielräume erkundet werden 

sollen (ĂPlanspielñ).  

Personalplanung ist die Methode, um eine möglichst große Übereinstimmung zwischen den 

künftigen Arbeitsanforderungen (Anzahl & Qualifikation der Beschäftigten) und dem 

einsetzbaren Personal zu erreichen. 

Personalplanung ist z.B.  

Personal-
bedarfs -
planung 

Personal-
struktur -
planung 

Personal-
entwicklungs -

planung 

Personal-
einsatz - 
planung 

Personal-
kosten - 
planung 

Personal-
abbau - 
planung 
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Beteiligung des BR bei § 92 BetrVG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BR kann von sich aus Vorschläge  zur Einführung und Durchführung einer Personalplanung machen,  

kann hier aber nichts erzwingen ( §92 II) 

Unterrichtung  des BR  

Å rechtzeitig (d.h. wenn Kritik und Vorschläge d. d. BR noch möglich sind, Planung ist noch 

nicht abgeschlossen und noch beeinflussbar) 

Å umfassend (inkl. aller Unterlagen, die Grundlage der Personalplanung sind; z.B. 

Personaldaten, Stellenpläne, Beschäftigungsdaten, statistische Übersichten wie 

Krankenstand etc.) 

über:  

Å Personalplanung als solche 

Å Art & Umfang der sich aus der Planung ergebenden Maßnahmen 

Beratung  mit dem BR über  

Å Art & Umfang der sich aus der Planung ergebenden Maßnahmen 

Å Vermeidung vor Härten für die Arbeitnehmer 

nicht:  

Å über die Planung als solche 
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Auswahlrichtlinien, § 95 BetrVG  
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Beteiligungsrechte bei Bildungsmaßnahmen  

ĂOBñ 
ĕ 

Errichtung  & 

Ausstattung 

betrieblicher 

Einrichtungen zur 
Berufs-Bildung Ĕ 

Beratungsrecht,   

§ 97 Abs. 1 

BetrVG 
Einführung betrieblicher Berufs-Bildungs-Maßnahmen Ĕ 

Teilnahme an außerbetrieblicher Berufs-Bildungs-Maßnahmen Ĕ 

Ausnahme:  

¿ber das ĂOBñ bei § 97 Abs. 2 BetrVG: 

Mitbestimmungsrecht  

ĂWIEñ 

Durchführung betrieblicher Bildungs-Maßnahmen Ĕ MBR, § 98 Abs. 1 

Durchführung Im Betrieb von sonstigen Bildungs-Maßnahmen Ĕ MBR, § 98 Abs. 6 
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grundsätzlich:: grundsätzlich:: 

Teilnehmerauswahl bei Berufsbildungsmaßnahmen  

Mitbestimmungsrecht,  

§ 98 Abs. 3 Alt. 1 BetrVG 

Mitbestimmungsrecht,  

§ 98 Abs. 3 Alt. 1 BetrVG 

Teilnahme an 

betrieblichen 

Berufsbildungs-

maßnahmen: 

Teilnahme an 

betrieblichen 

Berufsbildungs-

maßnahmen: 

(nur) Beratungsrecht,  

§ 97 Abs. 1 Alt. 1 BetrVG 

(nur) Beratungsrecht,  

§ 97 Abs. 1 Alt. 1 BetrVG 

Mitbestimmungsrecht,  

§ 98 Abs. 3 Alt. 2, 3 

BetrVG 

Mitbestimmungsrecht,  

§ 98 Abs. 3 Alt. 2, 3 

BetrVG 

AGeb stellt AN (mit oder  

ohne Lohnzahlung) frei 
(§ 98 Abs. 3 Alt. 1 BetrVG) 

AGeb stellt AN (mit oder  

ohne Lohnzahlung) frei 
(§ 98 Abs. 3 Alt. 1 BetrVG) 

AGeb trägt Kosten ganz oder 

teilweise (§ 98 Abs. 3 Alt. 2 BetrVG) 

AGeb trägt Kosten ganz oder 

teilweise (§ 98 Abs. 3 Alt. 2 BetrVG) 

Teilnahme an 

außerbetrieblichen 

Berufsbildungs-

maßnahmen: 

Teilnahme an 

außerbetrieblichen 

Berufsbildungs-

maßnahmen: 
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Unterrichtungspflicht nach § 99 I BetrVG  

re
c
h
tz

e
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ig

 

ÅVor  der 
Entscheidung 
des AGeb., 
spätestens 1 
Woche vor 
Beginn 
Maßnahme 

ÅVor  der 
Entscheidung 
des AGeb., 
spätestens 1 
Woche vor 
Beginn 
Maßnahme 

u
m

fa
s
s
e

n
d
 

ÅAGeb muss 
dem BR die 
Informationen 
zukommen 
lassen, die 
seinem 
eigenen 
Informations -
stand 
entsprechen. 

ÅAGeb muss 
dem BR die 
Informationen 
zukommen 
lassen, die 
seinem 
eigenen 
Informations -
stand 
entsprechen. 

e
rf

o
rd

e
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h
e
 U

n
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a
g

e
n
 

ÅBei 
Einstellungen:  
 
Alle Bewer-
bungsunter-
lagen aushän-
digen (!) 

ÅBei 
Einstellungen:  
 
Alle Bewer-
bungsunter-
lagen aushän-
digen (!) 

U
m

fa
n
g
 ÅName & genaue 

Personalien  

Åvorgesehene 
Eingruppierung  

ÅZeitpunkt des 
Inkrafttretens / 
Beginns 

Åpers. Tatsachen 
aus denen sich 
Rückschlüsse 
über fachliche & 
persönliche   
Eignung ziehen 
lassen  

ÅVorgesehener 
Arbeitsplatz und  
Funktion  & 
Eingliederung im 
Betrieb 

ÅMögliche 
Auswirkungen 
auf die (anderen)  
AN des Betriebes 
sind zu erläutern 

ÅName & genaue 
Personalien  

Åvorgesehene 
Eingruppierung  

ÅZeitpunkt des 
Inkrafttretens / 
Beginns 

Åpers. Tatsachen 
aus denen sich 
Rückschlüsse 
über fachliche & 
persönliche   
Eignung ziehen 
lassen  

ÅVorgesehener 
Arbeitsplatz und  
Funktion  & 
Eingliederung im 
Betrieb 

ÅMögliche 
Auswirkungen 
auf die (anderen)  
AN des Betriebes 
sind zu erläutern 
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Einstellung i.S.d . § 99 BetrVG isté 

ésowohl der Abschluss des Arbeitsvertrages 

tatsächliche Eingliederung des AN in den Betrieb 

Å durch Arbeitsaufnahme oder 

Å Zuweisung eines Arbeitsplatzes 

als auch 

je nachdem, was früher erfolgt. 

und unabhängig davon, ob 

die Einstellung erfolgt:  

Å befristet oder unbefristet 

Å Teilzeit oder Vollzeit 

Å zur Probe 

Å zu Ausbildung 

Å zur Aushilfe 


